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Neuer Steuersatz 4,9% in Österreich ab 01.07.2026 
 
Ab dem 1. Juli 2026 sinkt in Österreich der Umsatzsteuersatz auf ausgewählte 
Grundnahrungsmittel des täglichen Bedarfs dauerhaft von bisher 10 % auf 4,9 %. 
 
 
Anlage der neuen Steuercodes: 
 
Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Steuercodes 
 
Erfassen Sie nach Bedarf die Steuercodes für Ihre Geschäftsfälle im Unternehmen. 
 
Fix vorgegeben: 
 

• Vorsteuer  Steuerart VST 4,9% UVA KZ 060 

• Umsatzsteuer Steuerart UST 4,9% UVA KZ 124 

• Innergem. Erwerb Steuerart ERWB 4,9% UVA KZ 125 
 
Die restlichen Einstellungen können Sie frei wählen bzw. müssen Sie passend zu Ihrem 
System erfassen: 
 

• Steuercode   max. 4-stellig (ev. auch Vorsysteme beachten!) 

• Bezeichnung 

• Steuerkonto 

• Steuergegenkonto  nur bei innergemeinschaftlichen Erwerben notwendig 

• Skontokonto    

• FA (Finanzamt)  interne Nummer (siehe Steuerdefinitionen => Finanzamt) 

• S (Summenblatt-Ziffer)  
 
Beispiel: 
 

 
 

 
Neues UVA-Formular (U30) 
 
Zum aktuellen Zeitpunkt ist das neue UVA-Formular noch nicht vom Finanzamt 
freigegeben. Wir informieren Sie über unsere EuroFib News, sobald wir das neue 
Formular erhalten und implementiert haben. 


